
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. November 2010 

 

 Nr. 2010/2010   

Université de Haute-Alsace, F-68093 Mulhouse: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die Unkosten der 

solothurnischen Gäste im Jahr 2010 

  

1. Erwägungen 

Die Université de Haute-Alsace, Mulhouse, initiiert in langer Tradition kulturelle und politische Veran-

staltungen, auch im Kulturaustausch mit dem Schloss Wartenfels, Lostorf. An diesem Kongress wer-

den auch namhafte Persönlichkeiten aus dem Kanton Solothurn teilnehmen: Prof. Dr. P.A. Bloch 

und Ludwig Schnyder. Die Université de Haute-Alsace, Mulhouse, ersucht um einen Beitrag aus 

dem Lotteriefonds an die Unkosten der solothurnischen Gäste. 

2. Beschluss 

2.1 Der Université de Haute-Alsace, Mulhouse, ist ein à-fonds-perdu-Beitrag von Fr. 1'000.-

- aus dem Lotteriefonds an die Unkosten der solothurnischen Gäste zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 

erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass 

es sich um ein Engagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn handelt. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt eines 

Einzahlungsscheines zulasten des Kontos 233003 “Lotteriefonds” anzuweisen. 
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Abteilung Lotterie- und Sportfonds, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn (3) rl/UniversitéDeHaute-Alsace.doc 
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